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We create chemistry

Chemical Emergency Medical Guideline

Informationen und Empfehlungen fur Ersthelfer und Patienten

Cyanide / Blausaure
CAS-Nr.: 74-90-8

GHS-Symbole:
GHS06 GHS07 GHS08
Akute Toxizitat Akute Toxizitat Gesundheitsgefahr

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweis:
H300+H310+H330 Lebensgefahr bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.

Kurzinformation

° Bevor der Ersthelfer sich einem Patienten nahert, der Cyaniden ausgesetzt war oder ist, muss
sichergestellt sein, dass fir ihn selbst keine Gefahr durch Cyanide besteht.

e Eine Gefahr durch Kontakt mit Patienten, die nur Cyanid-Dampfen ausgesetzt waren, besteht nicht. Ein
Patient, der selbst oder dessen Kleidung allerdings mit Cyaniden enthaltenden Flissigkeiten benetzt ist,
kann andere Personen durch direkten Kontakt oder durch verdampfende Cyanide gefahrden.

e Cyanid-Vergiftungen kénnen innerhalb von Minuten tédlich sein. Wenn von einer relevanten Exposition
mit Cyaniden auszugehen ist und klinische Zeichen eines schweren Sauerstoffmangels vorliegen, sollte
auch wenn keine blaurote Farbung von Haut und Schleimhauten zu sehen ist, von einer Cyanid-
Vergiftung ausgegangen werden.

e Besteht der Verdacht einer Cyanid-Vergiftung, ist die unverziigliche Gabe reinen Sauerstoffs
entscheidend. Hat der Patient Vergiftungszeichen, sollten unverziglich die Gegengifte (v.a. 4-DMAP und
Natriumthiosulfat) angewendet.
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1. Informationen zur Substanz

Cyanide (CN)

Cyanide sind Salze des Cyanwasserstoffs, der Blausdure (z.B. Zyankali u.a.). Die physikalischen und
chemischen Eigenschaften hangen von der jeweiligen spezifischen Verbindung ab. Der Geruch von
Cyanid-Verbindungen warnt nicht ausreichend vor einer gefahrlichen Einwirkung.

Alkalicyanide werden bei der Gold- und Silbererzgewinnung, der Oberflachenbehandlung von Metallen,
der Galvanisierung, bei der Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten sowie als
Schadlingsbekampfungsmittel verwendet.

2. Exposition
21. Einatmen

Alle atembaren Cyanid-Verbindungen werden schnell Gber die Lunge aufgenommen.
2.2. Haut-/Augenkontakt

Cyanide werden gut durch Haut und Schleimhaute aufgenommen; dabei kdnnen Symptome auch erst
verzogert auftreten. Augen- und Hautreizungen kénnen vorkommen.

2.3. Verschlucken

Die meisten Cyanid-Verbindungen werden sofort im Magen-Darm-Trakt absorbiert. Alkalisalze sind im
Allgemeinen nur nach Verschlucken giftig.

3. Akute gesundheitliche Wirkungen

Anfangs koénnen Errdtung, Pulsbeschleunigung, Atemnot, Kopfschmerzen und Schwindel auftreten.
SchlieRlich kann es zu zentralnervoser Erregung, Bewusstseinsstérungen bis zur Bewusstlosigkeit,
Atemldhmung, Krampfanfallen, Pulsverlangsamung, Blutdruckabfall und zum Tod kommen. Ein
brennendes Gefiihl in Mund und Rachen sowie gerdtete Augen sind beobachtet worden.

Besteht der Verdacht auf eine Vergiftung durch Einatmen von Cyaniden, so ist die Gabe reinen
Sauerstoffs die erste Therapie. Patienten mit erheblichen Symptomen benétigen eine Behandlung mit
Gegengiften und werden nach Versorgung durch den Notarzt/Rettungsdienst im Krankenhaus
aufgenommen.

Niedrige Konzentrationen kénnen Kopfschmerzen, Schwindel, Schwéche, Ubelkeit und Erbrechen
hervorrufen. Bei Einwirkung hdéherer Konzentrationen kann es zu schwerer Atemnot,
Pulsunregelmaligkeiten, Bewusstseinsstérungen bis zur Bewusstlosigkeit, Krampfanfallen und
schliellich zum Tod kommen. Generell gilt: Je schwerer die Einwirkung, desto ausgepragter auch die
Symptome.

Die einmalige, kurzfristige Einwirkung von Cyaniddampfen in niedriger Konzentration, von der sich die
betroffene Person schnell erholt, bewirkt normalerweise keine verzogerten oder andauernden
gesundheitlichen Schaden. Nach einer relevanten Einwirkung wurden bleibende Schaden an Herz oder
Gehirn beschrieben.

4, MaBRnahmen
41. Selbstschutz der Helfer

Wenn der Verdacht besteht, dass der Bereich, den der Helfer betreten muss, Cyanide enthalt, missen
ein Umluft unabhangiges Atemschutzgerat und ein Chemieschutzanzug getragen werden. Kontaminierte
Ausrustung soll nicht verwendet werden.

Eine Gefahr durch Kontakt mit Patienten, die nur Cyanid-Dampfen ausgesetzt waren, besteht nicht. Ein
Patient, der selbst oder dessen Kleidung mit Cyaniden enthaltenden Flussigkeiten benetzt ist, kann
andere Personen durch direkten Kontakt oder durch verdampfende Cyanide gefahrden.
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Rettung

Patienten sollten unmittelbar aus dem Gefahrenbereich entfernt werden. Falls sie nicht in der Lage sind
selbststandig zu gehen, sollten sie zligig mit geeigneten Mitteln unter Beachtung des Eigenschutzes aus
dem Gefahrenbereich verbracht werden. Absoluten Vorrang hat dann das "A, B, C-Schema”.

A) Atemwege freimachen (auf Blockade durch Zunge oder Fremdkdorper achten)

B) Beatmung (Atmung des Patienten (berprifen, ggf. Beatmung mit ausreichendem
Selbstschutz, z. B. Atemmaske, beginnen)

C) Circulation (Beginn der Wiederbelebung bei jeder Person, die nicht auf Ansprache reagiert und
keine normale Atmung hat)

Schnelligkeit ist entscheidend. Hat der Patient Vergiftungszeichen, sollten - soweit vorhanden - die
Gegengifte besorgt und zur Anwendung vorbereitet werden. Die Behandlung sollte gleichzeitig mit der
Reinigung erfolgen.

Reinigung

Patienten, bei denen der Verdacht auf Kontakt mit Cyaniden enthaltenden Losungen besteht, bendtigen
spezielle Reinigungsmaflinahmen.

Wenn moglich, sollten die Patienten bei ihrer eigenen Reinigung mithelfen. Kam es zu einer Einwirkung
von flissigem Cyanid und ist die Kleidung verunreinigt, muss sie unter Beachtung des Eigenschutzes
entfernt und sicher eingepackt werden.

Betroffene Haut- und Haarpartien mit Wasser tUber mindestens 15 Minuten spilen. Augen wahrend des
Spllens schiitzen. Andere wichtige HilfsmalRnahmen wahrenddessen fortsetzen.

Sollten die Augen Cyaniden ausgesetzt gewesen sein oder Augen-reizungen vorliegen, muss mit Wasser
oder neutraler Kochsalzlésung tber 15 Minuten gesplilt werden. Vorhandene Kontaktlinsen - soweit ohne
zusatzliche Gefahr firs Auge moglich - sind zu entfernen. Andere wichtige Hilfsmaflnahmen missen
wahrenddessen fortgesetzt werden.

Nach Verschlucken kein Erbrechen verursachen.

Weitere MaBnahmen

Jede moglicherweise von einer Cyanid-Einwirkung betroffene Person sollte sich unverziiglich in arztliche
Behandlung begeben.

Patienten, die bei Bewusstsein und zum Schlucken in der Lage sind, sollten innerhalb von zwei Stunden
seit Exposition 50g Aktivkohle (bzw. 1g/kgKG bei Kindern bis 50kg) erhalten. Die wiederholte Gabe von
Aktivkohle ist zu jedem Zeitpunkt moglich, um die Dekontamination abzuschlieRen, wenn Anzeichen oder
Verdacht auf eine fortdauernde Resorption vorliegt.

Bei Mehrfachgabe initial die 0.g. Dosis der Einmalgabe, gefolgt von gleicher Dosierung alle vier Stunden
oder halber Dosierung alle zwei Stunden. Das Einatmen des Produkts ist zu vermeiden.

Anweisungen fiir das weitere Verhalten

Den Hausarzt oder die Notaufnahme des nachstgelegenen Krankenhauses aufsuchen, falls
innerhalb der nachsten 24 Stunden irgendwelche Auffalligkeiten oder Symptome auftreten,
insbesondere:

¢ Atembeschwerden oder Kurzatmigkeit
¢ Verwirrung oder Schwache
e Schmerzen oder Engegefihl im Brustbereich
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In diesem Dokument hat die BASF alle mdgliche Sorgfalt aufgewandt, um die Richtigkeit und Aktualitat der dargestellten Informationen
sicherzustellen, beansprucht aber nicht, dass dieses Dokument umfassend alle diesbeziiglich mdglichen Situationen erfasst. Dieses
Dokument ist als zusétzliche Informationsquelle fiir Arzte in Krankenh&usern konzipiert und soll bei der Beurteilung des Zustands und bei
der Behandlung von Cyaniden ausgesetzten Patienten Hilfe leisten. Es ersetzt aber nicht die professionelle Beurteilung der jeweiligen
Situation durch die Arzte in Krankenh&usern und muss unter Beriicksichtigung gesetzlicher Regelungen und Vorschriften sowie
spezifischer, Uber den jeweiligen Patienten zur Verfuigung stehender Informationen interpretiert werden.

BICEMG

Seite 7/7 BAS I C Chemical Emergency Medical Guideline



	1. Informationen zur Substanz
	2. Exposition
	2.1. Einatmen
	2.2. Haut-/Augenkontakt
	2.3. Verschlucken

	3. Akute gesundheitliche Wirkungen
	4. Maßnahmen
	4.1. Selbstschutz der Helfer
	4.2. Rettung
	4.3. Reinigung
	4.4. Weitere Maßnahmen
	4.5. Anweisungen für das weitere Verhalten
	5. Literaturangaben

